
 Leistungsbeurteilung in  

Geographie und wirtschaftliche Bildung (GWB) 

 

Zur Notenfindung im Fach Geographie und wirtschaftliche Bildung werden sowohl schriftliche Leistungen 

als auch die Mitarbeit inkl. mündlicher Überprüfungen im Zuge des Unterrichts herangezogen. 

 

Als Grundlage für die Leistungsbeurteilung der Schüler*innen dient die Leistungsbeurteilungsverordnung 

(LBVO §14) im Schulunterrichtsgesetz. Schüler*innen haben zusätzlich einmal im Semester das Recht auf 

eine mündliche Prüfung nach §5(2) LBVO. Diese muss terminlich zeitgerecht beantragt werden.  

 

Die Gesamtnote setzt sich aus folgenden Teilleistungen zusammen: 

 

- aktive, kontinuierliche und eigenständige Mitarbeit im Unterricht 

o aktive Teilnahme am Unterricht 

o Beiträge zu Diskussionen und zur Erarbeitung neuer Inhalte 

o Kooperationsbereitschaft (Zusammenarbeit mit Mitschüler*innen, Einbringen in 

Gruppenarbeiten) 

o Engagement und Motivation (Eigeninitiative bei Projekten und Aufgaben) 

o Vorbereitung (pünktliche und gründliche Vorbereitung auf den Unterricht inkl. Mitführen 

der Arbeitsmaterialien) 

o sorgfältige Heftführung 

 

- schriftliche Leistungen in Form von Tests/schriftlichen Wiederholungen/Arbeitsaufträgen etc.  
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